
der DDR zum Richtergesetz in 2. Lesung; ein Gesetz über die Si
cherung und Nutzung der personenbezogenen Daten des ehe
maligen Ministeriums für Staatssicherheit/Amtes für Nationale 
Sicherheit in 1. Lesung; ein Zwischenbericht gemäß Paragraph 
20 a des Gesetzes vom 31. Mai 1990 zur Änderung des Gesetzes 
über Parteien und andere politische Vereinigungen; ein Gesetz 
über die Umwandlung volkseigener Wohnungswirtschaftsbe
triebe in gemeinnützige Wohnungsgesellschaften und zur Über
tragung des Grundeigentums an die Genossenschaften in 2. Le
sung; ein Gesetz über die Gewährung von Belegungsrechten im 
Wohnungswesen in 2.Lesung; ein Gesetz über die Inkraftset
zung von Rechtsvorschriften der BRD gegen den unlauteren 
Wettbewerb, über das Zugabewesen und über Preisnachlässe in 
der DDR in 2.Lesung; die Bestätigung der Satzung der Treu
handanstalt. Das ist eine Fortsetzung der Beratung vom Freitag.

Dann stand auf Ihrer Tagesordnung unter Punkt 18 ein Antrag 
von 21 Abgeordneten zu einer Satzung der Treuhand Land- und 
Forstwirtschaft, Drucksache Nr. 168. Das Präsidium hat sich an 
dieser Stelle, das muß ich einfügen, mit der Angelegenheit be
schäftigt und mit der Fragestellung, ob die Volkskammer für die
se Angelegenheit zuständig ist, denn es handelt sich um die Ver
abschiedung einer Satzung für eine Institution, die nicht der 
Volkskammer untersteht. Diese Frage ist noch nicht bis zu Ende 
geklärt, weil es ein paar Modalitäten gibt. Ich möchte Ihnen fol
genden Vorschlag unterbreiten, daß wir dies zunächst auf der 
Tagesordnung lassen und vormerken, weil der entsprechende 
Ausschuß, der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft, im Lau
fe des Tages noch über die Angelegenheit beraten wird und mög
licherweise mit ein paar Modifikationen daraus auch einen An
trag machen kann, der sozusagen zweifelsfrei in der Kompetenz 
dieser Volkskammer liegt.

Herr Watzek?

(Dr. Watzek, DBD/DFD: Ich hatte mich auch schon gemeldet.)

Ich war eigentlich erst beim Verlesen der Tagesordnung. Viel
leicht tue ich das dann zu Ende, und wir diskutieren dann über 
einzelne Änderungsanträge.

Ich wollte das bloß bemerkt haben. Im Präsidium hatten wir 
erst gesagt, daß wir das absetzen müssen, es hat eine Runde dar
über gegeben, so daß da noch ein Fragezeichen besteht. Das klä
ren wir in diesem Sinne nach dem Ausschußvotum, das wir be
kommen haben,

Als Punkt 19 kommt dann die Beschlußempfehlung des 
Rechtsausschusses, und zwar zum 2. Zivilrechtsänderungsge
setz, dann schließlich bei dem Personalvertretungsgesetz die 
Fortsetzung der 2. Lesung und schließlich die Fortsetzung der
2. Lesung, betreffend Einrichtung des Amtes eines Zivildienst
beauftragten.

Soweit stand das auf ihrer ausgedruckten Tagesordnung. Ich 
möchte folgendes hinzufügen. Wir haben die Protokolle vom 
letzten Freitag noch einmal sehr gründlich und im Detail stu
diert. Für jemanden wie ich, der nicht dabei gewesen ist, ist das 
eine sowohl interessante wie streckenweise verwirrende Lektü
re gewesen.

(Heiterkeit)

Es hat sich aber herausgestellt, daß in der Tat der Tagesord
nungspunkt, betreffend die Drucksache Nr. 148, zwar im Blick 
auf Überweisung abschlägig beschieden worden ist, in der Sache 
aber nicht zu Ende behandelt worden ist. Wir haben das im Präsi
dium auch noch einmal beraten und sind ebenfalls zu dieser Mei
nung gekommen, daß es da noch einer abschließenden Entschei
dung, jedenfalls einer, die die Tagesordnung zweifelsfrei berei
nigt, bedarf. Und damit wir diese die Tagesordnung zweifelsfrei 
bereinigende Entscheidung heute treffen können, genau zu die
sem Zwecke muß dies noch einmal auf die Tagesordnung ge
schrieben werden.

Da es möglicherweise an der Stelle noch einmal Verständi
gungsbedarf unter den Fraktionen gibt, wollen wir das so ein- 
schieben, daß es noch einigermaßen vernünftig organisch mög-
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lieh ist. Deswegen hat das Präsidium sich darauf geeinigt, das 
nach den Verfassungsgesetzen unter Punkt4 a, jetzt also zwi
schen 4 und 5, als Tagesordnungspunkt zu notieren: Fortsetzung 
der Verhandlung zur Drucksache Nr. 148. Das ist der Antrag der 
Liberalen, ich wiederhole das nicht alles noch einmal. Dies ist die 
Ergänzung, die hier noch vorgenommen werden soll.

Es gibt eine weitere Ergänzung, und zwar handelt es sich um 
den Tagesordnungspunkt23. Bitte fügen Sie das hinzu: Be
schlußempfehlung des Rechtsausschusses, Gesetz zur Ände
rung und Ergänzung des Gesetzes über Parteien und andere po
litische Vereinigungen (Parteiengesetz) vom 21. Februar 1990. 
Der Rechtsausschuß hat hierzu das Ergebnis seiner Arbeit in der 
Drucksache Nr. 153 a vorgelegt.

Soweit die Tagesordnung, wie sie heute vom Präsidium ver
einbart worden ist, endgültig. Dazu jetzt Wortmeldungen. Zu
nächst der Abgeordnete Watzek, dann der Abgeordnete Weiß.

Dr. Watzek (DBD/DFD):

Herr Präsident! Ich plädiere dafür, als Vorsitzender des Aus
schusses für Ernährung, Land- und Forstwirtschaft, daß der Ta
gesordnungspunkt 18 verhandelt wird. Ich muß als Begründung 
darauf hinweisen, daß mit dem Beschluß zum Treuhandgesetz 
vom 18. Juni im vorgelagerten Beschluß der Volkskammer im 
Punkt 7 der Ausschuß für Ernährung, Land- und Forstwirtschaft 
beauftragt wurde, Grundzüge einer Satzung der Treuhand
schaft Land- und Forstwirtschaft zu erarbeiten. Das heißt, wi ^ 
waren als Ausschuß im Aufträge der Volkskammer hier beauf
tragt, diese Arbeit zu leisten.

Ich schlage deshalb vor, die Vorlage Nr. 168 nicht zu beschlie
ßen, sondern zu bestätigen als Grundlage für die weitere Arbeit 
des Verwaltungsrates der Treuhandanstalt unseres Landes.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. H ö p p n e r:

Das heißt also, wenn ich den Vorschlag richtig verstehe, daß 
sich der Tagesordnungspunkt im Betreff ändern würde, indem 
dann nicht “Satzung“ steht, sondern “Grundzüge einer Satzung 
der Treuhand“. Und der entsprechende Beschlußtext des Aus
schusses würde uns dann noch vorgelegt und beraten werden. 
Zu diesem Punkt 18, bitte schön, Herr Steinecke. - Sie kommen 
noch dran, ich wollte nur die 18 erst zu Ende behandeln.

Dr. Steinecke (Die Liberalen):

Ich weise die Volkskammer darauf hin, daß wir mit dem Be
schlußpunkt? unseres Beschlusses zum Treuhandgesetz den 
Ausschuß nur beauftragt haben, die Grundzüge der Satzung be: 
zubringen. Ich habe demzufolge die Satzung ordnungsgemäß an 
den Verwaltungsrat der Treuhandanstalt übergeben, nachdem 
ich das bekommen habe. Ich wüßte nicht, auf welcher rechtli
chen Grundlage die Volkskammer in die rechtlich ausgestalteten 
Rechte der Treuhandanstalt eingreifen könnte. Ich billige die 
Satzung, die Sie vorgelegt haben, durchaus, aber es ist nicht un
seres Amtes, darüber zu entscheiden.

(Vereinzelt Beifall)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. H ö p p n e r:

Dies war zweifelsfrei so und ist auch im Präsidium so gesagt 
worden. Aber es wäre auch denkbar - und deswegen warte ich 
auf den Beschlußtext des Ausschusses, der davorsteht -, daß die 
Volkskammer beispielsweise beschließt, daß sie, diese Volks
kammer, dem Verwaltungsrat empfiehlt, eine Satzung in diesem 
Sinne zu verabschieden. Und das wäre eine denkbare Variante. 
Dann wäre es ein Volkskammerbeschluß. Ob wir das so machen 
wollen oder nicht, entscheiden wir, wenn wir Tagesordnungs
punkt 18 aufrufen und einen genauen Beschlußtext vor der Nase 
haben. Entschuldigung, daß ich hier etwas salopp geredet habe.

(Vereinzelt Beifall)


